
Neufassung  

Gesellschaftsvertrag 

der 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

„Westfälische Bauindustrie GmbH" 

 

§ 1  Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

1.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma  

Westfälische Bauindustrie GmbH 

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Münster. 

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

2.1 Die Westfälische Bauindustrie GmbH bewirtschaftet umfassend den ruhenden Verkehr in 

der Stadt Münster, sie baut und betreibt Parkhäuser und Umsteigeanlagen zur Vernetzung 

von Motorisiertem lndividual-Verkehr (MIV) und Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) 

wie Park+Ride-Anlagen, Park+Bike-Anlagen, Fahrradparkanlagen und betreibt 

Fahrradverleihsysteme. 

2.2 Die Westfälische Bauindustrie GmbH errichtet und betreibt bauliche 

Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutz von Wegen, Straßen und 

Plätzen. 

2.3 Die Westfälische Bauindustrie GmbH engagiert sich im Bereich Bauens als Bauherrin im 

eigenen Namen oder als Baubetreuerin im fremden Namen unter Beachtung der öffentlichen 

Zwecksetzung in solchen Bereichen, die strukturell zur Stadtentwicklung in Münster beitragen. 

Hierzu gehören Gewerbe- oder Handwerkerzentren, Projekte zur wohnungsnahen 

Grundversorgung in der Entwicklung/Verbesserung von Wohnbereichen, Bau von Schulen, 

Kitas und Flüchtlingseinrichtungen sowie soziale Infrastruktureinrichtungen. 

2.4 Das bei der Westfälische Bauindustrie GmbH vorhandene Spezialwissen kann, soweit damit 

ein öffentlicher Zweck verfolgt wird, innerhalb der durch die Gemeindeordnung gezogenen 

Grenzen örtlich durch die Übernahme von Beratungs-, Planungs- oder Bauaufträge für Dritte 

vermarktet werden. In diesem Zusammenhang dürfen begleitend auch kaufmännische- und 

Verwaltungsdienstleistungen erbracht werden. 

2.5 Die Gesellschaft bewirtschaftet das eigene Grundvermögen. Sie kann Grundstücke 

erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann 

die Vermarktung von Grundstücken im Konzern der Stadt Münster im Wege der 

Geschäftsbesorgung übernehmen. 



2.6 Die Gesellschaft kann die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften übernehmen, soweit 

sie Miteigentümer ist. Dies gilt ebenfalls, wenn diese Tätigkeit auf Veranlassung eines 

Gesellschafters erfolgt und hierfür ein öffentliches Interesse besteht, die diese kommunale 

Betätigung erfordert. 

2.7 Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand 

unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck unter den 

Vorgaben des § 107 Abs. 3 GO NRW Zweigniederlassungen errichten, andere 

Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an diesen 

beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, ferner Interessengemeinschaften 

eingehen. 

2.8 Die Gesellschaft ist nach § 109 GO NRW so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, 

dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. 

2.9 Für die Gesellschaft findet das Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LGG 

 NRW) in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung. 

§ 3 Stammkapital 

3.1 Das Stammkapital beträgt in Worten: € 21.630.000 (in Worten: zweiundzwanzig-

 millionensechshundertdreißigtausend). 

3.2 Gesellschafterinnen sind: 

a)  die Stadtwerke Münster GmbH mit einem Anteil von  € 21.413.700,00 

b)  die Stadt Münster mit einem Anteil von   € 216.300,00 

3.3 Die Kosten etwaiger Kapitalerhöhungen (Beurkundungen, Eintragungen, etwaige 

 Genehmigungen, Rechts- und Steuerberatungen) werden von der Gesellschaft getragen, 

 soweit dies nicht im Erhöhungsbeschluss anders geregelt ist. 

§ 4 Organe der Gesellschaft 

4.1 Organe der Gesellschaft sind: 

a) die Geschäftsführung 

b) die Gesellschafterversammlung 

4.2 Die Organe der Gesellschaft sind verpflichtet, die Kosten des Geschäftsbetriebes nach den 

 Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung auszurichten. 

§ 5 Geschäftsführung 

5.1 Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht nach näherer Bestimmung der 

 Gesellschafterversammlung aus einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern. 

5.2 Besteht die Geschäftsführung aus einem Mitglied, so wird die Gesellschaft durch dieses 

 allein vertreten; besteht sie aus mehreren Mitgliedern, so wird die Gesellschaft jeweils 

 durch zwei Mitglieder gemeinschaftlich oder — falls Prokura erteilt wurde — durch ein 



 Mitglied der Geschäftsführung in Gemeinschaft mit einer/einem Beschäftigten der 

 Gesellschaft mit Prokura vertreten. 

5.3 Die Gesellschafterversammlung kann auch bei mehreren Mitgliedern in der 

 Geschäftsführung Alleinvertretungsbefugnis erteilen. Sie kann einzelne, mehrere oder alle 

 Mitglieder der Geschäftsführung von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. BGB befreien. 

5.4 Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft eigenverantwortlich nach 

 Maßgabe der Gesetze, dieses Gesellschaftsvertrags, der Geschäftsordnung GF (GO GF) 

 und den Beschlüssen der Gesellschafterinnen. Dabei ist der ist der Münsteraner Kodex für 

gute Unternehmensführung — Public Corporate Governance Kodex in der jeweils gültigen 

Fassung zu beachten. 

5.5 Die Gesellschafterversammlung soll eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung (GO 

 GF) beschließen, in der diejenigen Geschäfte festgelegt werden, die die Geschäftsführung 

 über die gesetzlichen Bestimmungen und die Regelungen dieses Gesellschaftsvertrags 

 hinaus grundsätzlich nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vornehmen 

 kann. Eine bisher beschlossene GO GF bzw. Allgemeine Geschäftsanweisung für die 

 Geschäftsführung gilt bis zum Inkrafttreten einer neuen GO GF fort. 

5.6 Vorstehende Regelungen (Nr. 1 bis Nr. 5) gelten auch für Liquidatoren. Wird die 

 Gesellschaft nach § 66 Abs. 1 GmbHG von der bisherigen Geschäftsführung liquidiert, so 

 besteht ihre konkrete Vertretungsbefugnis als Liquidator fort. 

§ 6 Gesellschafterversammlung 

6.1 Die Gesellschafterversammlung besteht aus jeweils einer Vertretung der Gesellschafterin, 

 wobei für kommunale Gesellschafterinnen auf § 113 GO NRW verwiesen wird. Für die 

 durch die Stadt Münster in die Gesellschafterversammlung entsandte Vertretung soll eine 

 Stellvertretung bestimmt werden. Die Vertretung einer kommunalen Gesellschafterin ist an 

 die Beschlüsse des willensbildenden Organs (Rat, Kreistag, Landtag, etc.) gebunden und 

 hat die Interessen der Gebietskörperschaft zu verfolgen. Vertretungen, die von 

 willensbildenden Organen entsandt worden sind, haben ihr Amt auf Beschluss des 

 willensbildenden Organs jederzeit niederzulegen. Die Vertretung einer kommunalen 

 Gesellschafterin hat gemäß § 113 Abs. 5 GO NRW den Rat über alle wichtigen 

 Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. Die 

 Unterrichtungspflicht besteht nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist und 

 gesellschaftsrechtliche Bestimmungen beachtet werden, Die Unterrichtung hat in 

 nichtöffentlicher Sitzung stattzufinden. 

6.2 Eine Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, sofern der Geschäftsführung dies 

 zweckmäßig erscheint. Gesellschafterinnen können jederzeit bei der Geschäftsführung die 

 Einberufung unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen. Eine Sitzung ist dann 

 umgehend durch die Geschäftsführung einzuberufen. Jährlich finden jedoch mindestens 

 zwei ordentliche Gesellschafterversammlungen statt, eine davon spätestens bis zum 30. 

 Juli jeden Jahres. Sie sind von der Geschäftsführung unter Beifügung der Tagesordnung 

 sowie aller notwendigen Erläuterungen einzuberufen. Die Einberufung erfolgt mit einer Frist 

 von mindestens zwei Wochen vor dem Termin an jede Gesellschafterin unter Angabe von 



 Zeit und Ort der Gesellschafterversammlung. Auch die elektronische Bereitstellung der 

 Unterlagen, z.B. per Daten-Cloud, ist zugelassen. In dringenden Fällen kann auf die 

 Ladungsfrist verzichtet werden. Die Gesellschafterversammlung ist dann ordnungsgemäß 

 geladen, wenn sämtliche Gesellschafterinnen dem Verzicht zustimmen. Der Abhaltung 

 einer Versammlung bedarf es nicht, wenn sich sämtliche Gesellschafterinnen in Textform 

 mit der zu treffenden Bestimmung oder mit der schriftlichen Abgabe der Stimmen 

 einverstanden erklären. Die Pflicht zur Fertigung einer Niederschrift bleibt hiervon 

 unberührt. 

6.3 Der Gesellschafterversammlung obliegen diejenigen Aufgaben, die nach den Vorschriften 

 des GmbH-Gesetzes den Gesellschafterinnen zugewiesen sind und die nach den 

 gesetzlichen Vorschriften und nach dem Inhalt dieses Gesellschaftsvertrages nicht anderen 

 Organen zugewiesen worden sind. Die Gesellschafterversammlung ist insbesondere 

 zuständig für die Beschlussfassung über: 

a) den Abschluss und die Änderungen von Unternehmensverträgen nach den §§ 291, 

 292 Abs. 1 AktG; 

b) den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen; 

c) den Wirtschaftsplan einschließlich der fünfjährigen Finanzplanung mit besonderer 

 Begründung hinsichtlich der Parkentgelte, die Feststellung des Jahresabschlusses 

 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung; Anhang) und die Verwendung des 

 Ergebnisses einschließlich etwaiger Tochtergesellschaften und 

 Beteiligungsunternehmen; 

d) die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung einschließlich des 

 Abschlusses, der Änderung, der Aufhebung oder Kündigung der 

 Anstellungsverträge der Mitglieder der Geschäftsführung; 

e) die Übernahme neuer oder anderer Aufgaben sowie alle Änderungen des 

 Gesellschaftsvertrages; 

f) Formwechsel, Verschmelzung, Spaltung und Vermögensübertragung auf die 

 öffentliche Hand;  

g) die Wahl einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Abschlussprüfung auf 

 Vorschlag des Beteiligungsmanagements der Stadt Münster; 

h) Abschluss von Tarifverträgen, Beitritt zu einer Arbeitgebervereinigung und zu 

 Zusatzversorgungskassen; 

i) die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Mitglieder der 

 Geschäftsführung und die Bestellung von Bevollmächtigten zur Vertretung der 

 Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten mit der 

 Geschäftsführung; 

j) den Gesamtbetrag, bis zu dem Darlehen übernommen oder 

 Schuldverschreibungen ausgegeben werden sollen; 

k) die Entlastung der Geschäftsführung; 

l) den Abschluss von Dauerschuldverhältnissen (zum Beispiel: Pacht-, und 

 Leasingverträgen), wenn Dauer und Betrag eine in der Geschäftsordnung für die 

 Geschäftsführung (GO GF) festgelegte Grenze übersteigen; 



m) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

 Rechten, Bestellungen und Aufhebungen von Erbbaurechten sowie 

 Baumaßnahmen und Vergaben, soweit sie nicht als Geschäft der laufenden 

 Verwaltung der Substanzerhaltung dienen und soweit die in der GO GF 

 festgelegten Beträge überschritten werden; 

n) die Aufnahme und Gewährung von Darlehen, wenn der Betrag eine in der GO GF 

 festgelegte Höhe übersteigt, sowie Schenkungen; 

o) unentgeltliche Zuwendungen oberhalb einer in der GO GF festzulegenden Grenze, 

 soweit es sich nicht um geschäftsübliche Spenden und Bewirtungen handelt; 

p) Führen von Rechtsstreitigkeiten und der Abschluss von Vergleichen, wenn Dauer 

 oder Betrag eine in der GO GF festgesetzte Grenze übersteigen; 

q) Niederschlagung und Erlass von Forderungen, wenn der Betrag eine in der GO GF 

 festgesetzte Grenze übersteigt; 

r) Die Übernahme der finanziellen und/oder technischen Betreuungstätigkeit für  

 Dritte. 

6.5 Darüber hinaus kann die Gesellschafterversammlung alle Entscheidungen an sich ziehen 

 und über sie mit verbindlicher Wirkung gegenüber anderen Gesellschaftsorganen befinden. 

6.6 Für die Beschlussfassung bei Gesellschafterversammlungen von Unternehmen, an denen 

 die Gesellschaft beteiligt ist, bedarf die Geschäftsführung der Zustimmung der vom Rat der 

 Stadt Münster in die Gesellschafterversammlung des Unternehmens, an dem die 

 Gesellschaft beteiligt ist, nach § 113 der GO NRW entsandten Vertretung. 

§ 7 Jahresabschluss, Gewinnverwendung, Wirtschaftsplan 

7.1 Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) ist von der 

 Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Fristen, spätestens jedoch in den ersten vier 

 Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres aufzustellen und der beauftragten 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Abschlussprüfung vorzulegen. Die Aufstellung und 

 Prüfung des Jahresabschlusses hat in entsprechender Anwendung des Dritten Buches des 

 HGB für Kapitalgesellschaften zu erfolgen. An der Schlussbesprechung über die Prüfung 

 des Jahresabschlusses mit der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll das Amt 

 für Finanzen und Beteiligungen mit jeweils einer Vertretung beteiligt werden. Die materiell 

 geprüfte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft ist dem 

 Beteiligungsmanagement der Stadt Münster bis zum 30.04. des Folgejahres in 

 elektronischer Form vorzulegen. 

7.2 Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes der Abschlussprüfung — spätestens bis 

 zum 30.06. eines jeden Jahres — hat die Geschäftsführung den Jahresabschluss, den 

 Lagebericht mit dem Bericht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und den 

 Prüfungsbericht der Gesellschafterversammlung und dem Beteiligungsmanagement der 

 Stadt Münster vorzulegen zum Zwecke der Feststellung des Jahresabschlusses. Zugleich 

hat die Geschäftsführung der  Gesellschafterversammlung ihren Vorschlag zur 

Verwendung des Ergebnisses vorzulegen. 



7.3 Der Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Abschlussprüfung ist auch auf 

 folgende Prüfungen zu erweitern: 

a) Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, 

b) Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie der Liquidität 

 und Rentabilität der Gesellschaft, 

c) Darstellung von verlustbringenden Geschäften und die Ursache der Verluste, wenn 

 diese Geschäfte und die Ursache für die Vermögens- und Ertragslage von 

 Bedeutung waren, 

d) Darstellung der Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung 

 ausgewiesenen Jahresfehlbetrages. 

7.4 Der Stadt Münster stehen die in §§ 53, 54 Haushaltsgrundsätze-Gesetz benannten Rechte 

 zu. Dem Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision der Stadt Münster stehen 

 Prüfungsrechte nach der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Münster in ihrer jeweiligen 

 Fassung zu. 

7.5 Über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt die Gesellschafterversammlung. 

7.6 Die Gesellschaft und die Gesellschaftsgremien sind verpflichtet, den kommunalen 

 Gesellschafterinnen die für den Gesamtabschluss im Sinne des § 116 GO NRW nach 

 Einschätzung der kommunalen Gesellschafterinnen erforderlichen Informationen und 

 Unterlagen auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 

7.7 Für das Geschäftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplanung ist eine 

 fünfjährige Ergebnis-, Investitions- und Finanzierungsplanung zugrunde zu legen und den 

 Gesellschafterinnen zur Kenntnis zu bringen. Eine Stellungnahme zur öffentlichen 

 Zwecksetzung und zur Zweckerreichung ist im Lagebericht aufzunehmen. 

7.8 Soweit die Gesellschaft durch Vertrag Vermögensgegenstände der Stadt Münster 

 verwaltet, überprüft das gemeindliche Rechnungsprüfungsamt deren ordnungsgemäße 

 Verwaltung unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze. 

§ 8 Auflösung und Abwicklung der Gesellschaft 

8.1 Die Gesellschaft wird aufgelöst: 

a) durch Beschluss der Gesellschafterversammlung oder 

b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 

8.2 Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des GmbH-Gesetzes maßgebend. 

§ 9 Bekanntmachung 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt der Stadt Münster und, soweit 

gesetzlich vorgeschrieben, im Bundesanzeiger. Die Feststellungen des Jahresabschlusses, die 

Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichtes werden unbeschadet bestehender gesetzlicher Offenlegungspflichten im Amtsblatt 

der Stadt Münster bekannt gemacht. Ferner werden der Jahresabschluss und der Lagebericht bis 

zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 



§ 10 Transparenz 

Vorbehaltlich weitergehender oder entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften sind die für die 

Tätigkeiten im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB der 

Mitglieder der Geschäftsführung oder einer ähnlichen Einrichtung im Anhang zum Jahresabschluss 

jeweils für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge jedes 

einzelnen Mitglieds dieser Personengruppe unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des 

§ 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB anzugeben. Die individualisierte Ausweispflicht gilt auch für: 

a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen 

 Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, 

b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung 

 ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der 

 Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder 

 zurückgestellten Betrag, 

c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und 

d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des 

 Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe 

 des Geschäftsjahres gewährt worden sind. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung berührt nicht die Gültigkeit des Gesellschaftsvertrages. In 

einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung durch Beschluss der Gesellschafterinnen 

möglichst so abzuändern oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte 

Zweck erreicht wird. 
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